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„Solange ich zurückblicken kann, habe ich unter 

dem vielen Elend, das ich in der Welt sah, gelitten.  

Unbefangene jugendliche Lebensfreude habe ich  

eigentlich nie gekannt und glaube, dass es vielen  

Kindern ebenso ergeht – auch, wenn sie äußerlich  

ganz froh und sorglos scheinen.“ 

Albert Schweitzer
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VORWORT  3

Mit einer eigenen Stiftung können Sie sich effektiv 
für Kinder und Familien in Not engagieren

Albert Schweitzers Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“ lieferte 1957 das geistige 
Fundament für die Gründung des ersten Albert-Schweitzer-Kinderdorfes. In der 
Geborgenheit einer liebevollen Kinderdorffamilie sollten notleidende Kinder ein 
neues Zuhause bekommen. Inzwischen kümmern wir uns in fast allen Bundes-
ländern um Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Darüber hinaus haben wir uns in 
einigen Regionen auch alter und behinderter Menschen angenommen. Da sich 
öffentliche Stellen aus sozialen Aufgaben zurückziehen, spielen private Stiftungen 

für das Angebot der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke eine immer größere Rolle. Die Grün-
dung und die Verwaltung von Stiftungen waren lange Zeit äußerst aufwändig und kostspielig. Der Stifterservice 
der Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke-Stiftung bietet die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit 
kostenlos eine eigene treuhänderische Stiftung für Kinder und Familien oder alte und behinderte Menschen 
ins Leben zu rufen und die vielen - auch steuerlichen - Vorteile zu nutzen, die mit der Gründung einer eigenen 
Stiftung verbunden sind. Und das schon ab einem Grundstockvermögen von nur 25.000 EUR. Lassen Sie sich 
von uns beraten. Sie werden sehen, Freude stiften ist einfacher, als Sie denken. 

Herzlichst Ihr 

Heiner Koch
Vorsitzender des Albert-Schweitzer-Kinderdörfer  
und Familienwerke e.V. Bundesverbandes
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Ihre eigene Stiftung
Vorteile und Möglichkeiten

Unter dem Dach der Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke-Stiftung kön-

nen Sie Ihre eigene Stiftung bereits mit einem Grundstockvermögen von 25.000 EUR 

gründen. Wir übernehmen kostenlos die Gründung und kümmern uns um die steuer-

liche Anerkennung, die innerhalb weniger Wochen vom Finanzamt für Körperschaften 

in München erteilt wird. 

Eigenes Stiftungsprofil 
In der Stiftungssatzung treffen Sie die grundle-
genden Entscheidungen für die Gestaltung Ihrer 
Stiftung. In ihr regeln Sie vor allem die folgenden 
Punkte:

• den Stiftungsnamen
• den Förderinhalt und die Förderregion
• die Höhe des Grundstockvermögens
• die Vorstandsbesetzung. 

Optimale Kontrolle
Jede Stiftung unter dem Dach der Albert Schweitzer 
Kinderdörfer und Familienwerke-Stiftung verfügt 
über eine separate Buchhaltung. So ist der Geld-
fluss vom Eingang in die Stiftung, über die Verwal-
tung bis hin zur konkreten Verwendung für Sie exakt 
nachvollziehbar. Zusätzlich wird Ihre Stiftung im 
Rahmen der Prüfung des Treuhänders, der Albert 
Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke-Stif-
tung, jährlich durch ein unabhängiges Wirtschafts-
prüfungsunternehmen kontrolliert. Wie die zur Verfü-
gung stehenden Gelder konkret verwendet werden, 
entscheidet der Vorstand der Stiftung. Als Stifter 
können Sie das Vorstandsamt selbst übernehmen. 
Wenn Sie den Vorstand nicht selbst wahrnehmen 
möchten und Sie niemanden aus Ihrem persönli-
chen Umfeld mit dieser Aufgabe betrauen wollen, 
kann die Albert Schweitzer Kinderdörfer und Fami-
lienwerke-Stiftung einen ehrenamtlichen Vorstand 
für Ihre Stiftung benennen. In diesem Fall werden 
die jährlichen Erträge Ihrer Stiftung im Rahmen des 
von Ihnen gewählten Stiftungszwecks eingesetzt.

Kostenlose Gründung
Ein Vorteil ist die einfache und kostenlose Stif-
tungsgründung. Auf Basis Ihrer Vorstellungen 
und Wünsche erstellen wir einen Entwurf für die 
Stiftungs satzung und den Treuhandvertrag. Nach 
Unterschrift der Gründungsunterlagen dauert es in 
der Regel nur wenige Wochen bis Ihre Stiftung beim 
Finanzamt anerkannt ist.

Spendenaktionen
Eine eigene Stiftung bietet Ihnen die Möglichkeit, 
bei Dritten zu Spenden für Ihre Stiftung aufzurufen. 
So können Sie Familie, Freunde, Mitarbeiter und 
Geschäftspartner in das Engagement Ihrer Stiftung 
einbinden. Aufgrund der steuerlichen Anerkennung 
Ihrer gemeinnützigen Stiftung bekommen Ihre 
Spender Zuwendungsbestätigungen (Spenden-
quittungen) für die Steuererklärung.

Wichtig zu wissen
Jede Stiftung braucht ein Grundstockvermögen, 
das für immer in der Stiftung verbleibt und aus  
Kapital- oder Immobilienvermögen bestehen kann. 
Die Erträge dieses Vermögens können für die Ver-
wirklichung der Stiftungsziele verwendet werden. 
Daher sollten Stiftungen mit geringem Vermögen 
durch zusätzliche Spendenaufrufe Geld für die 
Stiftungsarbeit einnehmen. Stiftungen mit einem 
größeren Kapital- oder Immobilien-Vermögen  
können die Hilfsprojekte auch allein über Zins-
erträge oder Mieteinnahmen finanzieren.



Annelise-Kau-Stiftung

„Durch die Stiftung kann ich meinen Wunsch 

verwirklichen, Kindern zu helfen. Es ist sehr 

schön zu erleben, wie dieser Wunsch Wirklich-

keit wird.“

Eine Stiftung, die Träume wahr werden lässt
Ob Musikunterricht oder ein neues Instrument, ob Reitstunden oder Schwimmspaß im neuen Gartenpool: Die 
Anneliese-Kau-Stiftung hat bereits mehreren Waldenburger Kinderdorffamilien dabei geholfen, Wünsche wahr 
werden zu lassen. Anneliese Kau hat ihre Stiftung unter dem Dach der Stiftung Albert-Schweitzer-Kinderdorf 
Waldenburg angesiedelt. Als Dachstiftung übernimmt diese die Verwaltungsaufgaben für die Anneliese-Kau-
Stiftung. Das senkt die Verwaltungskosten. So kann das gestiftete Geld umso mehr Gutes für Kinder und ihre 
Familien bewirken. Die Anneliese-Kau-Stiftung unterstützt:

• künstlerische, kulturelle, naturwissenschaftliche und sportliche Aktivitäten, insbesondere Töpferei,  
Foto-Laborarbeiten, Malerei, Tanz, erlebnis- sowie freizeitpädagogische Angebote

• die heilpädagogische Einzelförderung wie therapeutisches Reiten oder das Halten von Kleintieren 
im Albert-Schweitzer-Kinderdorf

• Hilfe zur Selbsthilfe, speziell beim Übergang der betreuten Jugendlichen in die berufliche  
Verselbstständigung

• Familienbildung, beispielsweise durch Elternseminare oder Vater-Kind-Wochenenden

Zu den Kinderdörfern sagt Annelise Kau: „Mich überzeugt das Modell des Zusammenlebens mit Menschen, 
die Vater- und Mutterrolle übernehmen, mit Geschwistern und einer Dorfgemeinschaft.“
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Recht und Steuern 
Wissenswertes über die Treuhandstiftung

Bei Ihrer Stiftung für benachteiligte Kinder und Familien handelt es sich um eine  

sogenannte gemeinnützige Treuhandstiftung, deren Treuhänder die rechtlich selbst-

ständige Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke-Stiftung ist. 

Einfache Genehmigung 
Mittels eines Treuhandvertrags überträgt der 
Stifter dem Treuhänder einen Vermögenswert zur 
Verwirk lichung der von ihm in der Stiftungssatzung 
benannten Zwecke. Dieses Grundstockvermögen 
bleibt in seinem Wert grundsätzlich für immer erhal-
ten. Lediglich die Erträge werden zur Realisierung 
des Stiftungszwecks verwendet. Eine Treuhand-
stiftung bedarf nur der Anerkennung durch das 
Finanzamt und unterliegt nicht der Stiftungsaufsicht. 
Das Genehmigungsverfahren ist dadurch weniger 
aufwendig.

Optimale Steuervorteile
Im Vergleich zur Spende an einen Verein wird die 
Zuwendung in das Vermögen einer gemeinnützigen 
Stiftung vom Gesetzgeber bevorzugt behandelt. 
Hierbei genießt die Treuhandstiftung die gleichen 
steuerlichen Vorteile wie eine rechtlich selbständige 
Stiftung: Mit der Reform des Gemeinnützigkeits-
rechts vom Oktober 2007 wurden die steuerlichen 
Abzugsmöglichkeiten für Stifter und Spender 
nochmals deutlich verbessert. Nachfolgend sind die 
wichtigsten aktuellen Steuervorteile für Stifter und 
Spender dargestellt.

Zuwendungen in den Vermögensstock
Stifter können bis zu einer Million Euro steuerlich 
wirksam in das Vermögen einer Stiftung einbringen. 
Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Stif-
tung neu gegründet wird oder bereits seit längerer 
Zeit besteht. Die gestiftete Summe kann flexibel 
inner halb von zehn Jahren in Abzug gebracht  
werden.

Spenden
Privatpersonen können jährlich bis zu 20 Prozent 
des Gesamtbetrags ihrer Einkünfte steuerlich wirk-
sam in eine gemeinnützige Organisation wie z.B. 
eine Stiftung einbringen.

Unbegrenzter Spendenvortrag
Spenden, die im jeweiligen Veranlagungsjahr die 
vorgenannte 20-Prozent-Grenze überschreiten, 
können seit der Reform unbegrenzt vorgetragen 
werden.

Unternehmensspenden
Unternehmen können jährlich 20 Prozent des Ein-
kommens oder 4 Promille der gesamten Umsätze 
und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und 
Gehälter an eine gemeinnützige Organisation wie 
z.B. eine Stiftung steuerwirksam spenden.

Keine Erbschaftsteuer
Wird eine Erbschaft oder ein Vermächtnis innerhalb 
von 24 Monaten nach Todesfall an eine gemeinnüt-
zige Stiftung übertragen, fällt keine Erbschaftsteuer 
für den gestifteten Betrag an, sofern die Spende 
nicht bei der Einkommenssteuer geltend gemacht 
wird. Gezahlte Erbschaftsteuer wird zurückerstattet.



Ein Lächeln für Kinder-Stiftung

„Mit meiner Stiftung möchte ich einen Beitrag 

zur Förderung jener jungen Menschen leisten, 

die nicht auf der Sonnenseite des Lebens gebo-

ren wurden.“

Gemeinsam für Kinder und Jugendliche
Gisela Petersdorf zählt zu jenen Menschen, die etwas dafür tun, dass jedes Kind, jeder Jugendliche eine 
Chance erhält. Deshalb rief sie 2005 die Ein Lächeln für Kinder-Stiftung ins Leben. Mit ihrer Stiftung ermög-
lichte sie bereits mehreren Kinderdorffamilien, dringende Anliegen zugunsten der Kinder zu verwirklichen. So 
beteiligte sich die Stiftung unter anderem an den Kosten für therapeutisches Reiten, der Anschaffung eines 
Volleyballnetzes, dem Kauf von Instrumenten wie Rasseln, Trommeln oder Klanghölzern oder der Finanzie-
rung des Harfenunterrichts. Damit hilft Gisela Petersdorf, die dem Verein anvertrauten jungen Menschen 
optimal zu fördern sowie Qualität und Zuverlässigkeit der Kinderdorfarbeit zu sichern.

Die Ein Lächeln für Kinder-Stiftung ist unter dem Dach der Stiftung Albert-Schweitzer-Kinderdorf Waldenburg 
angesiedelt, die als Dachstiftung die Verwaltungsaufgaben übernimmt.
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Stiftungsverwaltung
Unser Service für Stifter

Basis-Service
Die Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familien-
werke-Stiftung bietet Ihrer Stiftung einen Basis-Ser-
vice, der alle grundlegenden Verwaltungstätigkeiten 
umfasst: Sobald Ihre Stiftung gegründet ist, richten 
wir Ihnen neben dem Vermögenskonto ein eigenes 
Spendenkonto ein, auf dem die jährlichen Erträge des 
Grundstockvermögens gutgeschrieben werden und 
Ihre Stiftung weitere Spenden empfangen kann. Wir 
übernehmen für Sie die Kontoführung, die Buchhal-
tung und erstellen die Jahresrechnungen, die vom  
Finanzamt regelmäßig geprüft werden. Auch alle 
weitere Korrespondenz mit dem Finanzamt überneh-
men wir im Rahmen des Basis-Services. Beispiels-
weise stellen wir die notwendigen Dokumente für die 
Überprüfung der tatsächlichen Geschäftsführung zur 
Verfügung. Auf Wunsch erhalten Sie in einem pass-
wortgeschützten Bereich im Internet Einblick in die 
Konto- und Vermögensübersicht Ihrer Stiftung. Der 
Basis-Service wird Ihrer Stiftung zum Jahresende in 
Rechnung gestellt und setzt sich wie folgt zusammen:

• 7,50 EUR Grundgebühr pro Monat
• plus 3% der Erträge (z.B. Zinsen und Spenden), 

max.1.500 EUR.

Die maximale Verwaltungsgebühr beträgt also  
1.590 EUR pro Jahr (zzgl. MwSt.).

Zuwendungen an die Stiftung, die zur Erhöhung des 
Grundstockvermögens dienen, sind von der Verwal-
tungsgebühr ausgenommen.

Individueller Service
Über den Basis-Service hinaus bieten wir Ihnen für die 
Informationsarbeit und Spendenakquisition eine ganze 
Reihe zusätzlicher Serviceleistungen zu Selbstkosten 
an. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung rund um 
die Stiftungsarbeit.

Informationspaket
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen eigenes Informations-
material, mit dem Sie auf das Anliegen Ihrer Stiftung 
aufmerksam machen können. Beispielsweise in Form 
einer Stiftungsbroschüre oder der Gestaltung einer 
Internetseite, die wir für Sie ins Netz stellen.

Spendenpaket
Möchten Sie im privaten oder beruflichen Umfeld zu 
Spenden aufrufen, entwerfen wir Spendenfaltblätter 
mit integriertem Überweisungsträger und stellen Ihren 
Spendern im Namen Ihrer Stiftung Zuwendungsbestä-
tigungen (Spendenquittungen) aus.

Verwaltung zu Selbstkosten
Um die Verwaltungskosten möglichst gering zu 
halten, wird die Albert Schweitzer Kinderdörfer und 
Familienwerke-Stiftung und alle ihre treuhänderischen 
Stiftungen zu Selbstkosten von der Haus des Stiftens 
gGmbH betreut. Diese erbringt auch die individuellen 
Serviceleistungen für Ihre Stiftung zu Selbstkosten. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
www.haus-des-stiftens.org
 
Beispiel
Eine Stiftung mit einem Grundstockvermögen von 
200.000 EUR hat bei einer Verzinsung von zwei Pro-
zent einen jährlichen Zinsertrag von 4.000 EUR. Von 
diesen Einkünften werden drei Prozent, also 120 EUR, 
als Verwaltungspauschale erhoben. Hinzu kommen 
90 EUR Grundgebühr pro Jahr. Alle Preise verstehen 
sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
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Wer steht hinter der Stiftung?
Menschen mit Ehrfurcht vor dem Leben
 
 

Albert Schweitzer
Albert Schweitzer über-
nahm zu Lebzeiten die 
Patenschaft für unsere 
Kinderdörfer und ist uns 
seither ein Vorbild und 
Wegbegleiter. Ursprünglich 
wollte er selbst Waisenkin-
der aufnehmen und für sie 
sorgen, folgte aber dann 

seiner Berufung zum Missionsarzt. Entsprechend 
Albert Schweitzers Idealen und seiner humanitären 
Forderungen kümmern wir uns in unseren Kinderdör-
fern und Familienwerken um Menschen, die unsere 
Hilfe brauchen. In ganz Deutschland stehen wir Kin-
dern und Jugendlichen, alten, kranken und behinder-
ten Menschen zur Seite. Unabhängig von Religion, 
Herkunft oder Zugehörigkeit zu sozialen Randgrup-
pen unterstützen und fördern wir diese Menschen in 
ihrer Entwicklung.

Die Vereine
Die zehn Mitgliedsvereine im Albert-Schweitzer-
Verband arbeiten in Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen und unterhalten 
eine Vielzahl familienorientierter Einrichtungen. Ihr 
Angebot umfasst neben dem „klassischen“ Kinder-
dorf Beratungshilfen, persönliche Unterstützung, 
Lebenshilfe, Betreuungs- und Pflegedienste für alte 
und behinderte Menschen und medizinische Fach-
kliniken. Das Ziel dieser Angebote ist es, familiäres 
Leben dort zu erhalten oder möglich zu machen, wo 
es auf Grund verschiedenster Ursachen nicht mehr 
ohne fremde Hilfe funktioniert.

Der Verband
Der Bundesverband der Albert-Schweitzer-Kinder-
dörfer und Familienwerke ist ein Dachverband für 
die zehn Vereine, der die Arbeit der Familienwerke 
und Kinderdörfer durch gemeinsame Interessens-
vertretung, Fortbildung und gezielte Öffentlichkeits-
arbeit unterstützt. Im Herbst 2004 gründete der 
Verband die Albert Schweitzer Kinderdörfer und 
Familienwerke-Stiftung, die rechtlich als Treuhänder 
für die einzelnen Stiftungen fungiert.  
 

Stiftungsvorstand 
Heiner Koch (Vorsitz)  
Margitta Behnke 
Wolfgang Bartole

 
Steuerliche Anerkennung  
Die Stiftung wurde am 29.10.2004 von der Stif-
tungsaufsicht der Regierung von Oberbayern als 
öffentliche Stiftung des privaten Rechts anerkannt 
und wird beim Finanzamt München für Körper-
schaften unter der Steuernummer 143/848/24167 
geführt. Sie ist wegen der Förderung gemeinnützi-
ger und mildtätiger Zwecke steuerlich freigestellt.
 
Prüfung  
Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und das 
Finanzamt prüfen die Stiftung jährlich. Außerdem 
unterliegt die Stiftung der Stiftungsaufsicht der 
Regierung von Oberbayern.  
 
Bundesverband  
Die Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familien-
werke-Stiftung ist Mitglied im Bundesverband 
Deutscher Stiftungen.
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Maßgeschneiderte Hilfen für Kinder und Jugendliche

In den Kinderdörfern und Familienwerken leben 
Mädchen und Jungen, die aus unterschiedlichen 
Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen 
können. Sie sind die eigentlichen Opfer gescheiter-
ter oder belasteter Beziehungen – oft vernachläs-
sigt, abgelehnt, misshandelt oder gar missbraucht. 
Für diese jungen Menschen und deren Familien 
leisten wir konkrete Hilfen zu unabhängiger Lebens-
bewältigung, Selbstverwirklichung und Gemein-
schaftsfähigkeit. Die Familie ist ein besonderer 
sozialer Rahmen für die positive Entwicklung von 
Kindern. Daher sind die Kinderdorffamilien wesentli-
ches Element unserer Arbeit. In einer Familiengrup-
pe wird ein stabiler und weitestgehend natürlicher 
Lebensraum geschaffen. Die Kinderdorffamilie 
bietet besondere Möglichkeiten, die Entwicklung 
der Kinder zu fördern, die Belastungen zu verrin-
gern sowie Verhaltensauffälligkeiten schrittweise 
abzubauen. Besondere Aufmerksamkeit widmen 
wir den altersbedingten Entwicklungsbedürfnissen 
wie Nähe, Geborgenheit und Zuwendung. Gleich-
zeitig werden die leiblichen Eltern im Alltag entlastet 
und erhalten Gelegenheit, aus der Distanz verant-
wortliches Handeln im Sinne der Kinder (wieder) 

zu lernen. Es ist unser Ziel, die Ursprungsfamilie 
zu stabilisieren und dort wo es möglich ist, wieder 
zusammenzuführen. Die überschaubaren familiä-
ren Lebensgemeinschaften im Kinderdorf und in 
den Außenstellen bieten ein hohes Maß an Einfüh-
lungsvermögen, Beziehung und Orientierung. In 
einer Kinderdorffamilie leben bis zu sechs Kinder 
und Jugendliche gemeinsam mit einem „Eltern“-
Paar in einem eigenständig geführten, größeren 
Haus. Ein Partner muss eine fachliche Qualifikation 
nachweisen und wird fest eingestellt. Der andere 
Partner ist ehrenamtlich tätig und geht außerhalb 
des Kinderdorfes seiner Arbeit nach. Pädagogische 
und hauswirtschaftliche Fachkräfte unterstützen die 
Familien. Im übergreifenden Dienst sind neben der 
Leitung Therapeuten, Verwaltungsangestellte und 
technisches Personal tätig. Der Alltag in der Kin-
derdorffamilie wird in einer kindergerechten Atmo-
sphäre strukturiert. Großen Wert legen wir auf eine 
individuelle kreative Förderung und das Einüben 
lebenspraktischer Fähigkeiten. Der ganzheitliche 
Ansatz einer familienähnlichen Erziehung ermöglicht 
den Hauseltern und Kindern, den Alltag gemeinsam 
zu (er-)leben.

Familienorientierte Hilfen  
für jung und alt



Unterstützung für die Familie
Die Kinderdorffamilie ist seit fast 60 Jahren ein 
wichtiger Bestandteil unserer Einrichtungen und 
hat ein hohes fachliches Ansehen erreicht. Inzwi-
schen sind unsere Aufgaben in der Kinder- und 
Jugendhilfe weitaus vielfältiger. Die sozialen und 
pädagogischen Anforderungen haben sich sehr 
verändert. Längst gibt es in den Kinderdörfern 
weitere familienorientierte Angebote zum Schutz 
und Wohl von Kindern und Familien in Not: Tages-
und Wochengruppen, Jugendwohngemeinschaften, 
Inobhutnahmestellen (Notfallbetreuungen), Erzie-
hungsberatungsstellen und ambulante Dienste, die 
familiäre Konflikte entschärfen und eine dauerhafte 
Aufnahme im Kinderdorf vermeiden sollen.

Neue Wege für alte und behinderte Menschen
Gerade in diesen Bereichen orientieren wir uns an 
Albert Schweitzers Ideen. In seinem Hospital in 
Lambarene zieht oft gleich die ganze Familie mit ins 

Krankenzimmer ein. Auch wir pflegen einen engen 
Kontakt mit den Angehörigen der uns anvertrau-
ten Menschen. Wir wollen es den Bewohnerinnen 
und Bewohnern ermöglichen, „zu Hause“ zu sein. 
Sicherheit, Geborgenheit und ein wohnliches Am-
biente tragen dazu bei, dass sie sich wohl fühlen. 
Wir respektieren Privatsphäre, Bedürfnisse und 
Gewohnheiten. Dort, wo sie gebraucht werden, 
sind Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe 
entstanden. Geschaffen haben wir regionale Netz-
werke, mit individuellen Hilfsangeboten. Außerdem 
bieten wir ambulante Hilfen, Pflegedienste, betreu-
tes Wohnen und Pflegeeinrichtungen. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner profitieren von der sorgfäl-
tigen Auswahl der Standorte. Alle Gebäude liegen 
zentral und sind daher gut von den Angehörigen 
und Freunden zu erreichen, während die Infrastruk-
tur mit Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten immer 
fußläufig zu erreichen ist.
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Wie kann ihre Stiftung wachsen?
Engagement im privaten oder beruflichen Umfeld 

Die Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke sind in ganz Deutschland  

vertreten und verbessern das gesamte Lebensumfeld benachteiligter Kinder und 

Familien. Neben Einzelspenden leisten Stiftungen einen wichtigen Beitrag, diesen 

Kindern und Familien eine Perspektive für die Zukunft zu geben.

Mit Familie und Freunden für die Stiftungen 
sammeln 
Wenn Sie sich zusammen mit Familie und Freunden 
für Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwer-
ke einsetzen wollen, bietet Ihnen eine eigene Stif-
tung viele Möglichkeiten. Anlässlich von Geburtsta-
gen, Taufen oder anderen Festlichkeiten können Sie 
zu Spenden aufrufen und Ihr privates Umfeld in Ihre 
Stiftungsarbeit mit einbeziehen.
Manche Stifter werden aktiv, indem sie beispiels-
weise zu einem Abendessen einladen und um 
Spenden für ein bestimmtes Kinderdorf werben. 
Und da Stiftungen unter dem Dach der Albert 
Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke-Stiftung 
steuerlich freigestellt sind, kann jeder Euro steuer-
lich geltend gemacht werden.

Die Stiftung als Erbe
Stiftungen sind ein bedeutendes Instrument für 
Menschen, die sicherstellen wollen, dass ihr sozia-
les Engagement auch über das eigene Leben 
hinaus wirkt: Das Vermögen, das in eine Stiftung 
eingebracht wird, bleibt für immer erhalten, und 
mit den Erträgen kann die Stiftung dauerhaft Albert 
Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke fördern. 
Mit einem Testament zu Gunsten Ihrer eigenen 
Stiftung tragen Sie dauerhaft dazu bei, die Situa-
tion von Kindern beispielsweise in einem Albert 
Schweitzer Kinderdorf in Ihrer Nähe zu verbessern.

Soziales Engagement im Unternehmen bündeln 
Viele Menschen können ihr berufliches Umfeld 
nutzen, um Albert Schweitzer Kinderdörfer und 
Familienwerke zu unterstützen. Eine eigene Stiftung 
versetzt Ihr Unternehmen in die Lage, sowohl Mitar-
beiter als auch Geschäftspartner und Kunden in Ihr 
Engagement mit einzubeziehen. So erhöhen Sie Ih-
ren Förderbetrag und machen gleichzeitig deutlich, 
dass Ihr Unternehmen gesellschaftliche Verantwor-
tung übernimmt. Wenn sich etwa die Mitarbeiter 
Ihres Unternehmens in gemeinsamen Aktionen für 
die Sanierung eines Kinderdorfes einsetzen, helfen 
Sie nicht nur den dort lebenden Familien, sondern 
fördern damit gleichzeitig den Teamgeist Ihrer Mitar-
beiter untereinander.
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Wer kann eine Stiftung gründen?
Stiftungen können von Einzelnen oder mehreren  
Privatpersonen gemeinsam gegründet werden. 
Auch Unternehmen oder Vereine können eine Stif-
tung gründen. Eine Stiftung kann auch von Todes 
wegen aus einem Nachlass errichtet werden.

Welchen Namen kann eine Stiftung tragen?
Der Stifter kann, wenn er es wünscht, der Stiftung 
seinen Namen geben. Häufig wird auch mit dem 
Stiftungsnamen der Stiftungszweck zum Ausdruck 
gebracht, z.B. „Ein Lächeln für Kinder-Stiftung“.

Welche Zwecke kann eine Stiftung verfolgen?
Stiftungen können grundsätzlich alle möglichen 
Zwecke fördern, der Gesetzgeber hat eine abschlie-
ßende Liste förderungswürdiger Zwecke erstellt 
(siehe AO § 52). Die Stiftungen im Bundesverband 
der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Famili-
enwerke fördern vorrangig eigene Einrichtungen 
und Projekte im Bereich der Jugendhilfe und der 
Bildung. 

Woraus darf das Vermögen einer Stiftung  
bestehen?
Das Vermögen einer Stiftung kann sich z.B. aus 
folgenden Vermögenswerten zusammensetzen:  
• Bargeld
• Wertpapiere
• Immobilien
• Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 
• Kunstgegenstände
Daneben können der Stiftung Spenden zufließen, 
sei es als Geldspenden oder Sachspenden, die für 
die Verwirklichung der Stiftungszwecke verwendet 
werden. 

Welches Mindestkapital benötigt eine Stiftung?
Eine Treuhandstiftung kann schon mit einem Ver-
mögen von 25.000 Euro gegründet werden. Eine 
rechtsfähige Stiftung sollte ein Vermögen von min-
destens 100.000 Euro besitzen, da Kosten für zum 
Beispiel Verwaltung höher sind. Dieses Vermögen 
kann über die Jahre durch Zustiftungen aufgestockt 
werden. Auch testamentarische Zustiftungen sind 
möglich. 

Wie kann ich in meiner Stiftung bestimmen,  
welche Projekte unterstützt werden sollen?
Jede Stiftung hat einen Vorstand, der über die 
Verwendung der verfügbaren Mittel entscheidet. 
Sie können als Stifter selbst Vorstand Ihrer Stiftung 
werden und bestimmen damit, welche Projekte von 
Ihrer Stiftung gefördert werden sollen. Die Albert-
Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke stellen 
Ihnen dafür jährlich verschiedene Projekte vor.
 
Wie kann eine Stiftung in Zeiten von niedrigen 
Zinsen wirksam tätig sein?
Klassische Stiftungen greifen ihr Vermögen nicht 
an, sondern nutzen nur dessen Erträge für die 
Erfüllung ihrer Zwecke. Eine Stiftung in der Form 
einer Aufbrauchstiftung darf über einen längeren 
Zeitraum auch ihr Vermögen verbrauchen und kann 
sehr effektiv helfen. Der Stiftungszweck kann dann 
nur über einen bestimmten Zeitraum erfüllt werden. 
Ist das Vermögen aufgebraucht, wird die Stiftung 
aufgelöst. 

Zusätzliche Erträge lassen sich auch durch Fund-
raisingmaßnahmen generieren. Zum Beispiel kann 
eine Stiftung vermehrt Spenden sammeln, um 
verminderte Erträge aus der Vermögensverwaltung 
auszugleichen.
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Interesse an einer Stiftung? 
Gern beantworten wir Ihre Fragen persönlich

Neben dem Vorstandsvorsitzenden der Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke-Stiftung, Heiner Koch, 
stehen Ihnen die Rechtsanwältinnen der Stiftungszentrum.law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in München zur 
Verfügung. Die Rechtsanwältin Melanie Jakobs und ihr Team verstehen sich als neutrale Berater und vertreten 
die Interessen potentieller Stifter. Gerne beantworten sie Ihre Fragen oder erstellen einen Entwurf für Ihre Stif-
tungssatzung. Auf der Basis Ihrer Vorstellungen und Wünsche fertigen sie Ihnen kostenlos einen unverbindlichen 
Entwurf für eine Stiftungssatzung und einen Treuhandvertrag.  

Ihr nächster Schritt
Für ein erstes, unverbindliches Informationsgespräch steht Ihnen Margitta Behnke zur Verfügung:

 
Margitta Behnke
Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke e.V. Bundesverband 

Friedrichstraße 95 | PB 86
10117 Berlin

Tel: 030 / 206 491 17
Fax: 030 / 206 491 19

E-Mail: stiftung@albert-schweitzer.de
www.albert-schweitzer-verband.de

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, 

steht in den Herzen der Mitmenschen.” 

Albert Schweitzer
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Daten und Fakten
Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke

Unser Verband trägt den Namen des engagierten 
Menschenfreundes, Tropenarztes und Friedens-
nobelpreisträgers Dr. Albert Schweitzer. Wir fühlen 
uns seinem Ideal verpflichtet, Hilfe suchende Men-
schen tatkräftig zu unterstützen. Seine Philosophie 
„Ehrfurcht vor dem Leben“ spiegelt sich in unserer 
täglichen Arbeit und den pädagogischen Kon-
zepten wider: Die Albert-Schweitzer-Kinderdörfer 
übernehmen Verantwortung für Kinder. Die Kinder-
dorfeltern erziehen die Kinder im Sinne der Ethik 
Albert Schweitzers. Nachhaltige und verantwortliche 
Lebensführung ist ein Wert, der in jeder Kinderdorf-
familie vermittelt wird.

• 1957 Erstes Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg, Baden-Württemberg entsteht
• 1995 Gründung des Bundesverbandes der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke e.V. zur  

ideellen und finanziellen Unterstützung der gemeinnützigen Arbeit seiner 10 Mitgliedsvereine in Deutsch-
land sowie drei assoziierten Vereinen in Polen, auf den Philippinen und in Russland 

• 421 betreute Kinder und Jugendliche in Kinderdorffamilien 
• 2.074 Plätze in der stationären und teilstationären Jugendhilfe sowie 1.036 Plätze in der ambulanten  

Kinder- und Jugendhilfe 
• 1.166 Plätze in insgesamt 25 Kindertagesstätten 
• in 39 Schulen Angebote in Schulsozialarbeit und Betreuung 
• 4 Schulen in eigener Trägerschaft
• 39 Plätze für Kinder- und Jugendliche in einer psychotherapeutischen Fachklinik mit 2.045 Plätzen in der 

angeschlossenen Ambulanz 
• stationäre, teilstationäre sowie ambulante Dienste für 1.853 von Menschen mit Behinderungen
• 131 Plätze in einem Seniorenzentrum, 208 Altenwohnungen im Betreuten Wohnen und 889 Plätze für am-

bulante Hilfen für ältere Menschen
• 14.365 Betreute in „Tafel“-Projekten, davon 4.500 Kinder 
• 17 Kinder-, Jugend- und Familientreffpunkte mit über 4.500 Plätzen
• 35 weitere Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien mit über 800 Plätzen
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Unsere Kinderdörfer und Familienwerke finden Sie deutschlandweit –
auch in Ihrer Nähe:

Albert-Schweitzer-Kinderdorf e. V. Baden-Württemberg
Margarete-Gutöhrlein-Str. 21, 74638 Waldenburg
T +49 7942 9180-0

Albert-Schweitzer-Familienwerk Bayern e. V.
Wolfsgrube 6 a, 82549 Königsdorf
T +49 8046 187520

Albert-Schweitzer-Kinderdorf Berlin e. V.
Weiter Blick 46, 14089 Berlin
T +49 30 3623044

Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e. V.
Bergstr. 18, 03130 Spremberg
T +49 3563 3488500

Albert-Schweitzer-Familienwerk Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Wilhelmstr. 61, 17438 Wolgast
T +49 3836 206971

Albert-Schweitzer-Familienwerk e. V. in Niedersachsen
Jahnstr. 2, 37170 Uslar
T +49 5571 92370

Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland-Pfalz / Saarland e. V.
Rosenstr. 30, 65582 Diez
T +49 6432 508573

Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen e. V.
Großenhainer Str. 138, 01129 Dresden
T +49 351 3179192

Albert-Schweitzer-Familienwerk Sachsen-Anhalt e. V.
Ziegelstr. 12-14, 39261 Zerbst
Tel. +49 3923 740410

Albert-Schweitzer-Kinderdorf und Familienwerke Thüringen e. V.
Unter dem Berge 6, 99097 Erfurt
T +49 361 5509834

Adresse des Verbandes:
Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke e.V. Bundesverband
Friedrichstr. 95, PB 86, 10117 Berlin
T +49 30 206491-17 I F +49 30 206491-19 
www.albert-schweitzer-verband.de




